
 

 

 

 

 

GEMEINDE 

MENZIKEN  

Gemeindeversammlung 
vom 16. November 2011 
Fakultatives Referendum 

  

 
 
 
Gestützt auf § 26 Abs. 2 des Gemeindegesetzes und § 15 des Gesetzes 
über die Ortsbürgergemeinden werden die Beschlüsse der Einwohner- und 
Ortsbürgergemeindeversammlung vom 16. November 2011 veröffentlicht. 
Sämtliche Beschlüsse der Einwohner- und Ortsbürgergemeindever-
sammlung unterliegen dem fakultativen Referendum, welches von ei-
nem Zehntel der Stimmberechtigten innert 30 Tagen seit der Veröffentli-
chung ergriffen werden kann. Für allfällige Referendumsbegehren können 
bei der Gemeindekanzlei Unterschriftenlisten unentgeltlich bezogen wer-
den. Vor Beginn der Unterschriftensammlung kann die Liste der Gemein-
dekanzlei zur Vorprüfung des Wortlautes des Begehrens eingereicht wer-
den. 
 
Ablauf der Referendumsfrist: 19. Dezember 2011 
 
 
 
EINWOHNERGEMEINDE 
 
 
1.1 Genehmigung des Protokolls der letzten Gemeindeversammlung 

vom 15.06.2011 
 
1.2 Kreditbewilligung von Fr. 460’000.-- für Sanierung der Hauptwasser-

leitung Grenzstrasse bis Kirchstrasse und Schlossgrabenstrasse / 
Grenzstrasse 

 
1.3 Kreditbewilligung von Fr. 1'080'000.-- für Ausbau Risistrasse 
 
1.4 Kreditbewilligung von Fr. 730'000.-- für Sanierungsarbeiten Menzo-

schulhaus 
 
1.5 Kreditbewilligung von Fr. 120'000.-- für Ersatzbeschaffung Verkehrs-

abteilungsfahrzeug der Feuerwehr 
 
1.6 Genehmigung der Voranschläge und Festlegung des Steuerfusses 

von 119 % für das Jahr 2012 
 
1.7 Beschlussfassung und Genehmigung „Tarif über die Entschädigung 

von Einsatzkosten der Feuerwehr Menziken-Burg-Pfeffikon“ 
 
 



 

 

ORTSBÜRGERGEMEINDE 
 
 
2.1 Genehmigung des Protokolls der letzten Ortsbürgergemeindever-

sammlung vom 21.06.2011 
 
2.2 Genehmigung des Voranschlages 2012 
 
 
 
 
5737 Menziken, 16. November 2011    Gemeinderat 


